
mit zugegen sein. Nur dann ist gewähr
leistet, daß er in der Hauptverhandlung die 
vom Kollektiv erarbeitete Stellungnahme 
mit genügender Sachkenntnis vortragen und 
ihm vom Gericht oder von anderen Prozeß- 
beteiligten gestellte Fragen richtig beant
worten kann. Der Kollektivvertreter muß 
mit der Beauftragung einverstanden sein, da 
seine Funktion eine freiwillig übernommene 
gesellschaftliche Verpflichtung ist. Er ist im 
Beratungsprotokoll mit ladungsfähiger An
schrift zu benennen.

7.4.2.
Gesellschaftliche Ankläger 
und gesellschaftliche Verteidiger
Es muß gewährleistet sein, daß dem Gericht 
schon zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens bekannt 
ist, ob und welche Bürger von welchem Kol
lektiv oder Organ als gesellschaftliche 
Ankläger oder gesellschaftliche Verteidiger 
benannt werden. Das Untersuchungsorgan 
hat deshalb im Ermittlungsverfahren ent
sprechende Vorarbeiten zu leisten. So hat es 
die Kollektive darüber zu unterrichten, daß 
sie das Recht haben, eines ihrer Mitglieder 
als gesellschaftlichen Ankläger oder gesell
schaftlichen Verteidiger vorzuschlagen. 
Untersuchungsorgane und Staatsanwalt 
haben dabei das Recht, dem Kollektiv oder 
Organ zu erläutern, daß und aus welchen 
Gründen es sinnvoll erscheint, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen und 
welche spezifische Teilnahmeform die ange
brachteste wäre. Sie sind jedoch nicht be
rechtigt, das Kollektiv oder entsprechende 
Organe anzuweisen.

Wird von der Möglichkeit der Beauftra
gung eines gesellschaftlichen Anklägers oder 
gesellschaftlichen Verteidigers Gebrauch ge
macht, muß aus der Beratungsniederschrift 
hervorgehen, wer als gesellschaftlicher 
Ankläger bzw. gesellschaftlicher Verteidiger 
beauftragt wurde, welche Gründe das 
Kollektiv für die personelle Auswahl hatte 
und welche Aufträge dem gesellschaftlichen 
Ankläger oder gesellschaftlichen Verteidiger 
vom Kollektiv erteilt worden sind. Die Be
ratungsniederschrift hat gleichzeitig den 
nach § 54 Abs. 1 erforderlichen Antrag an 
das Gericht auf Zulassung zu enthalten.

7.5.
Die Fristen
des Ermittlungsverfahrens

Um zu gewährleisten, daß jedes Ermitt
lungsverfahren zielstrebig durchgeführt und 
jeder gesellschaftlich nicht vertretbare Zeit
aufwand vermieden wird, sieht § 103 Abs. 1 
vor, daß alle Ermittlungsverfahren inner
halb einer Frist von höchstens drei Monaten 
abzuschließen sind. Ermittlungsverfahren, 
in denen gegen den Beschuldigten Untersu
chungshaft angeordnet ist, sind besonders 
beschleunigt durchzuführen. Entsprechend 
§ 103 Abs. 2 hat der Generalstaatsanwalt 
der DDR für die einzelnen Arten der Ermitt
lungsverfahren Fristen festgesetzt.

In Ermittlungsverfahren mit bekannten 
Tätern beträgt die Bearbeitungshöchstfrist 
der Untersuchungsorgane vier Wochen. Der 
für die Einleitung des Ermittlungsverfah
rens Verantwortliche hat jedoch für jede 
Ermittlungssache eine individuelle, in der 
Regel kürzere Bearbeitungsfrist festzulegen, 
die dem Umfang und dem Schwierigkeits
grad des Einzelfalles Rechnung trägt. Ist 
eine Sache z. B. für ein beschleunigtes Ver
fahren geeignet, ist es notwendig, das Er
mittlungsverfahren innerhalb weniger Tage 
nach Erhalt der Anzeige abzuschließen. 
Auch in anderen einfach gelagerten Straf
sachen ist in der Regel der besonders rasche 
Abschluß der Ermittlung möglich. Ähnliches 
gilt für Strafsachen, die gesellschaftlichen 
Gerichten übergeben werden sollen oder bei 
denen der Erlaß eines gerichtlichen Straf
befehls in Frage kommt. Hier ist der Sach
verhalt zumeist so unkompliziert, daß die 
Überführung des Täters im Wege weniger 
Ermittlungshandlungen möglich wird.

Kann der Vorgang in Ermittlungsver
fahren mit bekannten Tätern nicht inner
halb der vierwöchigen Bearbeitungsfrist 
abgeschlossen werden, verlängert der zu
ständige Staatsanwalt nach sorgfältiger Prü
fung der Ermittlungsakten die Frist. Der 
Kreisstaatsanwalt kann z. B. eine Frist bis 
zu drei Monaten (einschließlich der staats- 
anwaltschaftlichen Bearbeitungsfrist, die für 
ihn zwei Wochen beträgt) festsetzen.
• Läßt sich das Ermittlungsverfahren aus

nahmsweise wegen des Umfangs der Sache 
oder wegen Schwierigkeiten der Ermittlun-
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